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ANFRAGE 

Gemeindevertretung 
 

Anfragen-Nr.: 
AF/0057/2016-2021 

 

Anfragenbearbeitung: 
Denise Engert 

Aktenzeichen: 
FD I/1 020/70-7 

Anfragedatum: 
24.02.2018 

Eingang am:  
24.02.2018 

 
 
 
Digitale Geschwindigkeitsmessung 
 
 
Anfragensteller: 
WGN-Fraktion  
 
 
Frage: 
 
In der Ausstraße wurde für eine Woche eine digitale Geschwindigkeitsmessung 
durchgeführt. Dies hat laut den Anwohner zu einer deutlichen Verringerung der 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge geführt einhergehend mit einer entsprechenden 
Lärmminderung. 
 

a) Wie viele Geräte zur digitalen Geschwindigkeitsmessung besitzt die Gemeinde? 
 

b) Wann wird das Gerät erneut in Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und 
Tempolimit 30 installiert werden? 
 

 
 
Antwort: 
 
Die Gemeinde verfügt über 2 Geräte der Firma Viasis. Die Geräte sind in erster Linie nicht 
dazu konzipiert auf den Verkehr steuernd einzuwirken, sondern insbesondere dazu, 
Verkehrsstärken und das Geschwindigkeitsniveau zu erfassen, um die Notwendigkeit einer 
Anpassung der Beschilderung oder ggf. eine sinnvolle/nötige bußgeldbewerte 
Geschwindigkeitsmessung zu planen und durchzuführen.  
 
Gleichwohl wird über eine geschwindigkeitsreduzierende Wirkung der Geräte (wenn auch 
nur vorübergehend) berichtet. 
 
Der dauerhafter Einsatz für diese Geräte an einem Ort ist, aufgrund des Batteriebetriebes 
und auch des möglichen und tatsächlich gezeigten Missbrauchs  (welcher wieder zur 
Verkehrsgefährdung führt), nicht vorgesehen.  
 
Die Geräte werden daher fortlaufend und wiederkehrend (außer zu Zeiten der 
Gerätewartung, Reparatur und Batterieladung) an verschiedenen Standorten eingesetzt. 
 
 
Niedernhausen, den 06.03.2018  
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